
 

 

 

 

INFO-Blatt zum 

Praktikumsvertrag 
 

 

 

 

Information für Schüler:innen: 

Bitte bringe diesen Vertrag unterschrieben zum Praktikumstag mit. Falls du 

keine Möglichkeit hast den Vertrag zu drucken, dann gib uns bitte Bescheid 

an die E-Mail-Adresse info@essfeld-gmbh.de  
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Praktikumsvertrag 
 
Zwischen 

Essfeld GmbH 

Im Westfeld 1 

59939 Olsberg 

Deutschland 

 

- im Folgenden Unternehmen genannt - 

 

und 

 

_________________________ 
Vorname Nachname 

 

_________________________ 
Straße 

 

_________________________ 

Postleitzahl, Ort  

 

-im Folgenden Praktikant genannt - 

 

§ 1 

Gegenstand, Beginn und Dauer des Praktikums  
 

Der Praktikant leistet ein freiwilliges Praktikum ab. 

  

Das Praktikum findet vom ______________ bis zum ______________ statt und endet nach 

Ablauf des letzten Tages, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

Das Praktikum beim Unternehmen dient der beruflichen Orientierung. 

 

§ 2 

Praktikumszeit 

 
Die tägliche Praktikumszeit beträgt maximal 8 Stunden ausschließlich der Pausen. Beginn 

und Ende der Praktikumszeit richtet sich nach den Vorgaben des Unternehmens. 

 

§ 3 

Vergütung 

 
Das Praktikum wird nicht vergütet. 
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§ 4 

Pflichten des Praktikanten 
 

Der Praktikant verpflichtet sich, 

● die ihm im Rahmen des Praktikums übertragenen Aufgaben sorgfältig und 

gewissenhaft auszuführen und den Weisungen des Unternehmens Folge zu leisten; 

● die Betriebsordnung und die geltenden Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten und 

die betrieblichen Gegenstände und Einrichtungen pfleglich und sorgsam zu 

behandeln; 

● die Praktikumszeit einzuhalten 

● spätestens bei Beendigung des Praktikantenverhältnisses unaufgefordert und 

ansonsten jederzeit auf Anforderung des Unternehmens sämtliche ihm überlassenen 

oder von ihm gefertigten Schriftstücke oder sonstige Gegenstände des 

Unternehmens an dieses unverzüglich herauszugeben. 

● Verhinderungen aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls dem Unternehmen 

unverzüglich mitzuteilen. 

 

§ 5 

Pflichten des Unternehmens  
 

Das Unternehmen verpflichtet sich, im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten und 

Gegebenheiten dem Praktikanten die erforderlichen Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich 

zu vermitteln. 

 

 

§ 6 

Verschwiegenheit 

 

Der Praktikant ist verpflichtet, die Interessen des Unternehmens zu wahren und Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse sowie betriebliche Angelegenheiten vertraulicher Natur, die als solche 

vom Unternehmen bezeichnet werden bzw. offensichtlich als solche zu erkennen sind – auch 

nach Beendigung des Praktikums – geheim zu halten. 

 

§ 7 

Ausschlussfrist 

 

Alle Ansprüche aus diesem Praktikumsverhältnis verfallen, wenn sie nicht binnen drei 
Monaten nach Fälligkeit gegenüber der anderen Vertragspartei in Textform geltend gemacht 
werden. Nach Ablauf dieser Frist verfallen sie. 
Diese Ausschlussfrist gilt nicht für Ansprüche aus einer Haftung für vorsätzliche 
Pflichtverletzungen oder vorsätzliche unerlaubte Handlungen, für Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und nicht für sonstige Ansprüche, die kraft 
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Gesetzes (z. B. BetrAVG, BetrVG, TVG) der Regelung durch eine Ausschlussfrist entzogen 
sind. Die Ausschlussfrist findet weiterhin keine Anwendung auf den Anteil der 
Vergütungsansprüche des Praktikanten, welcher unter den Schutzbereich des 
Mindestlohngesetzes fällt und nach § 3 MiLoG unverzichtbar ist.  

 

§ 8 

Schlussbestimmungen 
 

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.  

Individuelle Vertragsabreden, die unmittelbar nach Vertragsschluss zwischen den Parteien 

geschlossen werden, sind formlos möglich. Im Übrigen bedürfen Änderungen, Ergänzungen 

und die Aufhebung dieses Vertrages zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für 

die Änderung dieser Schriftformklausel selbst. Ausgeschlossen sind damit insbesondere 

Vertragsänderungen durch betriebliche Übung. § 305b BGB bleibt unberührt. 

 

Dieser Vertrag bleibt auch dann gültig, wenn sich einzelne Bestimmungen als ungültig 

erweisen sollten. Die betreffende Bestimmung ist dann so auszulegen, dass die mit ihr 

ursprünglich angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zwecke so weit wie möglich 

erreicht werden.  

 

Der Praktikant hat eine Ausfertigung dieses Vertrages erhalten. 

 

__________________________  __________________________ 

Ort, Datum     Ort, Datum 

 

 

 

__________________________  __________________________ 

Unternehmen     Praktikant 

 

 

__________________________   

Ort, Datum      

 

 

 

__________________________   

Erziehungsberechtigter  

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=MiLoG&p=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=305b

